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Inserate: 45 CtS. die Zeile.

Zur Kirchen-Verwaltung.

—> -j- Vielleicht hat die Kirche bezüglich der Verwaltung

in keinem Lande so wenig Freiheit, wie in der repnblika-

nischen Schweiz; gerade im Lande der Freiheit wollen die

Staatsgewalten sich in Alles mischen, in Alles hineinrc-

gieren und die Sclbstthätigkcit der Kirche möglichst bcschrän-

ken. Daß solches in den protè st an tischen Kantonen

geschehen mag, findet seine Erklärung darin, daß hier die

oberste Staatsgewalt zugleich auch die oberste Kirchengewalt

bildet und die Landesbehörde gleichzeitig mehr oder weniger

aüeh La »des bisch of ist; allein in den katholischen Kau-

tonen ist das nicht so; hier soll nach katholischem Kirchen-

und Staatsrccht administrirt werden und die Staatsbehörden

haben sich nicht zu Landcs-Bischösen auszuwerfen, sie haben

weder von Gott noch vom souveränen Volk eine Mission

hiefür.
Wenn wir sehen, wie es hierin in unsern monarchischen

Nachbarländern, nicht etwa durch die verschrancnen Kon-

kordate, sondern durch die neuesten Erlasse der libcrali-

sirenden Ministerien rind Kammern gehalten wird, so müssen

wir katholische Schweizer allerdings über unsere Unfreiheit-

lichen Zustände crröthen.

Nehmen wir zum Beispiel Oesterreich. Die neue

Instruction zur Verwaltung des Kirchcnvermögcns, wie sie

vom Staats Ministerium gut geheißen wurde, lautet

im Wesentlichen:

„Die Verwaltung des Kirchenvcrmögcns führt der gcist-

lichc Kirchcnvorstehcr, die Eingepsarrten bctheiligcn sich hie-

bei durch zwei Vertreter; dem Patrone steht das Nccht zu,

entweder selbst oder mittelst eines Vertreters, welcher jedoch

stets ein Mann katholischer Religion, unbescholtenen Wan-

dels und Rufes sein soll, zur zweckmäßigen Verwaltung des

Kirchenvcrmögcns durch seilten Rath mitzuwirken. Die

kaiserliche Regierung genießt bei jenen Pfarreien, wo sie

das Patronat ausübt, die dem Patrone zukommenden Rechte.

Die Bcitragspflicht zur Bestreitung kirchlicher Bedürfnisse

bleibt unangefochten dieselbe; Se. Majestät haben sich jedoch

vorbehalten, diese Angelegenheit mit Rücksicht auf die Kir-
chengesctze, die Landesgewohnheiten und die durchgeführte
Grundentlasiung neu zu ordnen. Die Vogtcicu sind als
erloschen anzusehen.

„Der geistliche Kirchenvorstehcr (Pfarrer, Administrator)
steht an der Spitze der Vcrmögensvcrwaltung. Die dem

Seelsorger zur Verwaltung des Kirchcnvermögcns beige-
gebencn Kirchcnkämmcrcr sollen rechtschaffene, unbescholtene,
w o hlh a ben dc oder wenigstens nicht mittellose, des Lesens
und Schreibens kundige Männer sein. Sie werden von
dem geistlichen Kirchcnvvrstcher aus den im Pfarrsprcngel
wohnenden katholischen Laien dem Ordinariate vorgeschlagen;
ihre Wirksamkeit dauert drei Jahre, und ist als ein Ehren-
amt, daher unentgcldlich zu nbernchmen, hicfür ist ihnen
jedoch ein Ehrensitz in der Kirche ansznmittcln. Sie werden
auf ehr Amt beeidet, und erhalten einen Schlüssel von der
mit einer dreifachen Sperre versehenen Kirchenkassc. Sie
sind berechtigt und verpflichtet, mit der Aufmerksamkeit
eines guten Hausvaters darauf zu sehen, daß das Vermögen
nach den bestehenden Vorschriften verwaltet werde. Da die

Verwaltung des Kirchenvcrmögens dem geistlichen Kirchen-
Vorsteher und den Kirchenkämmerern zusammen anvertraut
ist, so sind alle Geschäfte der gemeinsamen Berathung zu
unterziehen. Die Sitzungen hat der geistliche Kirchenvor-
sicher zu bestimmen. Der Patron ist dabei zu erscheinen
berechtigt, jedoch nur mit berathender Stimme.

„Was zur Substanz des kirchencigcnthümlichcn Vcr-
mögens gehört, darf weder veräußert, noch belastet werden,
ohne daß nach Maßgabe des apostolischen Breves vom
3. April 1660 sowohl der Heilige Stuhl, als auch Se. Ma-
jcstät dazu ihre Einwilligung gegeben hätten. Kirchcnwal-
düngen haben immerdar in der eigenen Bei waltung der
Kirche zu verbleiben. Die Vertretung liegt der Vermögens-
Verwaltung ob.

„Einen der ganz besondern Aufmerksamkeit der Kirchen-
vermögens-Verwaltung anempfohlenen Zweig bildet die Er-
Achtung und Verwaltung der zu Gunsten der Kirchen gc-
machten Stiftungen, durch welche unbewegliches und be-
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wcgliches Gut auf immerwährende Zeiten der Obhut der

Kirche anvertraut und von dieser mit der Zusage angenommen

wird, ununterbrochen dasselbe zu erhalten und die davon ent-

fallenden Nutzungen zu keinen andern, als zu den vom Stifter
und von der Kirche gutgeheißenen Zwecken zuvcrweudcn. Wenn

über die Absicht des Stifters ein Zweifel entsteht, cut-

scheidet darüber die geistliche Behörde. Es entfällt hicmit
die bisherige Einflußnahme der weltliche» Gewalt auf die

Neälisirnng der erwähnten Stiftungen. Stiftsbricfc müssen

jedoch nur dann schriftlich abgefaßt werden, wenn es sich

um die Annahme gewisser Verbindlichkeiten von Seite der

Kirche handelt. Ans die Verwaltung des Stifksvcrmögens

hat der Patron gar keinen Einfluß zu üben. Die Ober-

aufsieht wird vom Ordinariat geübt; über die Verwaltung

ist jährlich an das Ordinariat Rechnung zu legen, der po-

Mischen Landesstellc jedoch bloß ein kurzer Rechuuiigs-

E" tract zu übersenden, in welchem die Vcrmögcns-Vcrmch-

rung oder Verminderung ersichtlich zu machen ist."

Noch entschiedener spricht sich der jüngste Bericht des

Sta ats ministcr s von W ü r t c m b e r g an die Kammern

aus; derselbe lautet u. A. :

„Der schon seit Jahrzehnten angestrebte Zweck einer be-

friedigcndcu Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt

zur katholischen Kirche im Lande kaun — wie alts den

bisherigen Erfahrungen und ans einer richtigen Auffassung

des Verhältnisses von Staat und Kirche klar erhellt — nur

dann erreicht werden, wenn man einerseits die Selbst-
ständigkcit der katholischen Kirche in Ordnung und
Ve r w alt u n g i h r c r i n u e r e n A n g clc g e u h e i t cu zur

Grundlage nimmt, anderseits dem obcrsthoheitlichen
Aufsicht s rechte der Staatsgewalt, welches auf das Ent-

schiedcnste gewahrt bleiben muß, für seine Ausübung solche

Formeu anweist, daß daneben die Autonomie der Kirche

nicht beeinträchtigt erscheint.

„In ersterer Beziehung bedarf es bei lins nicht erst der

Einführung eines neuen Grundsatzes in unsere Gesetzgebung,

sondern es bedarf lediglich der Vollziehung einer schon längst

zu Recht bestehenden Bestimmung. Das Prinzip der

Sclbstständigkeit der Kirche in ihren inneren
Angelegenheiten, welche z. B. inWreußen erst durch

die Vcrfassnngs-Urkundc vom 31. Januar 1850, in Baden
erst durch das Gesetz vom 9. Oktober 1860 seinen Ausdruck

gefunden hat, ist schon in unserer Verfassung von 1319

ausdrücklich anerkannt. Nach § 71 unserer Verfassuugs-

Urkunde sollen „die Anordnungen in Betreff der inneren

kirchlichen Angelegenheiten der verfassungsmäßigen Autonomie

einer jeden Kirche überlassen" bleiben und in § 78 wird

für die katholische Kirche insbesondere der Grundsatz der

Selbstständigkcit mit folgenden Worten näher bestimmt:

„Die Leitung der inneren Angelegenheiten der katholischen

Kirche steht dem Landesbischofe nebst dem Domkapitel zu.

Derselbe wird in dieser Hinsicht mit dem Kapitel alle die-

jcnigen Rechte ausüben, welche nach den Grundsätzen des

katholischen Kirchcnrcchts mit jener Würde wesentlich ver-
bunden sind." Diese Bestimmungen sind nicht nur seither

nicht oder doch jedenfalls nicht vollständig vollzogen worden

und sollen nun endlich zur Wahrheit werden.

„Eine Vollziehung des § 78 der Verfassungs-Ibrkunde
kann nun aber, wenn anders nicht in die inneren kirchli-
chcn Angelegenheiten eingegriffen werden will, selbstvcrständ-

lieh nicht in der Weise geschehen, daß die einzelnen mit der

bischöflichen Würde wesentlich verbundenen Rechte In einem

Staatsgesetze positiv aufgezählt würden, sondern sie kann

der Natur der Sache nach lediglich dadurch geschehen, daß

von Staatswcgen die staatlichen Hindernisse, welche seither

der Ausübung der fraglichen Rechte durch den Bischof ent-

gegcngcstaudcn sind, beseitigt werden.

„Dies ist denn, was das gegenwärtige Gesetz vor-
schlägt."

So handeln in neuester Zeit die liberalen Regierungen
in Oesterreich, in Würtemberg, in Prenßcu, in
Baden. Will und kann die d e m o k r a t i sche S eh w c i z

in der verrosteten und veralteten Theorie des Staatskirchen-

regiments einzig verknöchern??

P Bekanntermaßen hatten 400 klosterfeindliche Frei-
burger Anno 1861 eine Eingabe an die Bundesversamm-

lung gemacht, um die vom Großen Rath des Kantons

Freiburg beschlossene Wiederherstellung des Karthäuscr-
klostcrs kart llieu zu hintertreiben. Die Bundesversamm-

luug fand die Eingabe der 400 unzufriedenen gegenüber

den 24,000 Frciburgcrn erheblich und überwies dieselbe

dem Bundesrats) zur Berichterstattung und lud die Frei-
burger Regierung ein, die Wiedereinsetzung des Klostcrs

einstweilen zu suspcndircn. Dieses Verfahren hat die

katholische Bevölkerung in der gcsammtcn Schweiz sehr vcr-

letzt, um so mehr, ha gleichzeitig der Kanton Zürich das

Stift Nheinau aufhob und bei diesem Anlaß der Bundes-

rath das Klosterwcsen als eine Kantonalangclegcnhcit er-

klärte, welche den Bund nicht berühre. Letzte Woche kam

nun die ?urt-v!eu-Frage im Schooße der Bundesversamm-

lung zur Verhandlung. Der Bundesrat!) trug zur Zeit
auf Abweisung der 400 Rcmonstranten an. Die national-
räkhliche Kommission (Berichterstatter Brugisscr) beantragte

einstimmig, zur Zeit auf diese Beschwerde nicht cinzu-
treten. In Klostcrsachcn, mit Ausnahme der Jesuiten, seien

die Hantone souverän. Diese Souvcränetät habe jüngst
auch Zürich an Rhcinan ausgeübt, ohne daß von irgend
einer Seite Widerspruch erfolgt wäre. Nachdem von Cour-
ten noch französisch Bericht erstattet hatte, wnrdc die Be-
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schwcvde ohne Diskussion abgewiesen und der Ständerath
ist seither diesem Beschlusse des Nationalraths beigetretcn.

Wenn wir diese Schlnßnahme der eidgenössischen Räthe

mit Vergnügen mittheilen, dürfen wir über die Tragweite

derselben jedoch keine Illusionen machen. Dieselbe weist

nämlich die Renitenten nur „zur Zeit" ab und die Mo-

tivirnng ist keineswegs so gefasst, daß sie die katholische Bc-

völkernng auch für die Zukunft der Klöster völlständig be-

ruhwch'—- Geistlichkeit und Volk werden in den katbolischcn

Kantonen daher gut thun, für die Erhaltung ihrer Gottes-

Häuser fortwährend selbst zu wachen und Alles zu vcr-

meiden, was der Bundesversammlung einen Anlaß zur

Intervention in die Klostcrangelcgcnheiten gewähren könnte.

- ch Bisthum Basel. Dem Vernehmen nach hat

auch Se. Gnaden Bischof Carl von Basel in eigener Zu-

schrift sich der Adresse der im Juni zu Rom gehaltenen

Bischofsversammlnng angeschlossen. Gleichzeitig, wie uns

von zuverlässiger Seite versichert wird, empfing dcrHochwst.

Bischof auf eine frühere, an den hl. Vater gerichtete Zu-

schrift, worin die gewichtigen Gründe angegeben waren, die

dem Bischof zur Zeit die Reise nach Rom und die persön-

liehe Theilnahme au der Vereinigung der Bischöfe daselbst

nicht gestatteten, eine vom hl. Vater eigenhändig uu-

terzcichnctc Antwort des Inhaltes, daß dem hl. Vater

die ergebene Liebe und treue Anhänglichkeit Seitens

des Bischofs von Basel an den Apostol. Stuhl und an

die Person des Papstes zu gut bekannt seien, als daß er,

der Bischof, zur Rechtfertigung seiner Abwesenheit der An-

führung spezieller Gründe nur bedurft hätte. Indessen sei

doch diese Entschuldigungsschrift nach ihrem ganzen Inhalte

dem Apostol. Stuhle ein neuer Beleg seines Eifers für die

Sache der Kirche und seines Mitgchens mit dem ehrwürdi-

gen Kreise der übrigen Bischöfe. Der hl. Vater habe wäh-

rend jener Versammlung auch .stets den Bischof von Basel

als im Geiste gegenwärtig und mitstimmend betrachtet, wenn

schon er körperlich abwesend war. Ut.d deßhalb ertheile er,

der hl. Vater, ihm jetzt auch, als im Geiste Gegenwärti-

gcm, sowie auch allen Gläubigen seines Bisthums, den Apo-

Mischen Segen.

P Solotburu. Hr. August in Keller, welcher

durch seine burcankratische Regicrcrci seinen Heimathkanton

in eine solche Verwirrung gebracht, daß 9000 Bürger die

Abberufung des Großen Raths verlangt haben, ist auf

dem Punkt, auch die übrigen Diözcsankantonc des Bisthums

Basels volons nolens in eine ähnliche Confusion zu ver-

setzen, falls diese seinen Anträgen Gehör geben sollten.

Unter diesen Keller'schcn Anträgen, mit denen die nächstens

zusammentretende Konferenz sich zu befassen hat, befindet sich

auch der: Es solle für den Empfang der ersten

hl. Communiai, ìn der ganzen Diözese das fünf-
zehnte Altcrsjahv vorgeschrieben werden. Daß
die sieben Staats-Negiernuge» des Bisthums Basel, vonà. à «q-,,»,,» P,,. ^-«>, «„»>,
auch. Uu .r,hau.,,, di. h>,

d., s u à
Zest eu. solcher - Uns. nn, daß wir erwarten CrAugust... Keller werde mit dieser seiner Msi/àn
Bureaukratie i» der Confcrcnz glänzend abfahren. Wir be-
trachten daher eine nähere Beleuchtung und Bekämpfuna d--s
Antrags als überflüssig.

Unterdessen wollen wir nnscrn Lesern wenigstens mit-
theilen, was die „Luzcrner Zeitung" zu diesem Kcller-An-
trag bemerkt: „Bis auf den heutigen Tag ist noch in keiner
Diözese von einem Bischof ein gleiches Alter für alle
Commun.kanten vorgeschrieben worden und es läßt sich vcr-
uu„stiz,.a«.if, à fd.chcs „ich. für à Kind., f.f„,u,uweil von der Befähigung, geistigen Entwicklung, Vorbc-
.e.tni.g und Disposition des Cvmmnnikautcn bei einer so
«ich.iz.u H.udluuz z-r «f.l dich Vdrd.diuauu, „aber u.cht .mmcr im gleichen Alter vorhanden sind DasAlter von 10-13 Jahren wird im Allgemeinen als das
geeignetste für diese Handlung betrachtet und auf den Gana
der schule dabei Rücksicht genommen. Der Seelsorger ist es
welchem in dieser Vache der Entscheid anheimgestellt bleiben soll

„Das soll nun aber künftig anders werden; was kein
bi- ich, a,s -usz-,stellt hat, da» will die aarganische Regierung der gan.cn

°°r,ch-.ib-„i «S à, di- a.,z.„.,ch, R-zi.ru
in solchen Dingen thut, geht immer von Augustin Keller
aus; dieser Mann des Unheils, welcher den Kanton Aar-
gau hauptsächlich in Verwirrung gebracht hat, will feist
auch noch der ganzen Diözese sich als Gebieter a,Mim enDi. ,,L«z.rn°,.Z.ii»„z. .z d.i di.f.«
Keller-Antrage die Absicht, die Confirmation der Nefor-
m.rten mit der ersten Communion der Katholiken auf die
gleiche Linie zu stellen und bemerkt schließlich: Schon
w,z. arbàt di. -arzauifch- R.zi.r„„z darauf hin di.

r .?" d",.àh°liken wie die der Protestanten ihrem ho-H..II,ch.u W.lf.u zu „„..rsiàu, „„d yààabhangig zu machen, was die Einen und die Andern glauben und th..» dürfen. Die Festsetzung des gleichen Alters-
,ahrcs fur die erste Communion der Katholiken und fürd,° C-nfirmà dar R.s°rm>„,„ s.ff darauf vàràdaß man das Eine wie das Andere als dasselbe ansehe
uud d-b -u, f-lch. W-!s- d,r «-IH°IiziSu,„z uud d.rP.dw-.«mus M -.„,rl.f M zf-ich .,„,^.igwerde, ^oud man auch IN dieser Sache wie in der Kate-
chismusfrage wieder ein Protokoll unterzeichnen lassen?"
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-- -Z- Luzern. S. Cm. Cardinal Grasselini ist,

mit Bogleitnng aus Nom kommcnd, hicr durchgereist. Msgr.

Bovicri ist nach mehrwvchentlicher Abwesenheit von der

zur Herstellung seiner. Gesundheit gebrauchten Badekur wie-

der in seiner Residenz eingetroffen.

— -j- Aargau. Wie gewohnt werfen die Staats-Hcr-

reu Hohn und Spott auf die Volksmänner und nennen

Letztere nur „Mannli." Am '15. tagten nun auch, wie

die Botschaft sagt, jdic 19 „Mannki" des Döttingcr-Komi-
te's. Sie haben noch einmal die Abberufnngsgrnnde er-

wogen, so wie auch einige Bcrfassungsrevisions-Pnnkte und

Vorschläge über Gesetzesändernngen zusammengestellt, und

beschlossen, das Ganze, nebst einem Anhang über die I n-

denfrage, in ein Büchlein zusammen zu fassen, und das-

selbe, noch rechtzeitig ihren „Liebwerthen Mitmannli all-
überall im Aargan mit Gruß und Handschlag" vorzulegen.

-, /X Aus der Protestant. Schweiz. Am Mittwoch

fand in Schafshansen die erste Ziviltrauung statt. Das

Paar gehört zu den sogenannten Neugläubigcn und wurde

vom Kanlonsgericht ehelich verbunden.

Rom. Die Anerkennung des Königreichs Italien durch

Rußland und Preußen findet in der römischen Presse

fortwährend eine strenge Beurtheilung. Der zu Rom er-

scheinende Corrispondente äußert sich, wie folgt: „In dem

Augenblicke, wo Rußland sich selbst nicht mehr anerkennt,

erkennt es das Königreich Italien an. Eine solche Aner-

kennung ist daS Resultat von Trunkenheit und sie scheint

beim Wiederschein der FenerSbrünste unterzeichnet worden

zu sein." Das genannte Blatt fährt dann fort: „Wir sa-

gen mit dem Osserv. Romano, daß diese Anerkennung uns

nicht betrübt. Wenn rings um den strahlenden Calvarien-

bcrg, ans dem Papstthum ruht, alle Desertionen, alle Flucht

sich vollzogen haben wird, dann werden die Kleinen, die

Betrübten, die Reuigen sich allein dort befinden, wie einst

Maria, Johannes und Magdalena unter dem Kreuze.

Dann aber wird der Triumph nahe sein!"

Oesterreich. Die Gemeinde des Dekanats Enncbcrg
in Tyrol, 'die 6900 Seelen zählt, zog kürzlich 800 Mann
stark nach Seben zum alten Kirchlein des hl. Kassian, um

für die Erhaltung der Glanbenseinheit in Tyrol zu beten.

Amerika. (NeueTeufelsanbetcr.) Wie der „ Evan-

gelist" nreldet, gibt es in Boston eine Gesellschaft, die

förmliche Tcnfclanbetnng treibt, und mit Bedacht dem Sa-

tan dient. Ein Augenzeuge, der einem ihrer Gottesdienste

beiwohnte, berichtet, das sie ihre Andacht mit folgendem

Gebete einleiten: „O Lucifer, du Sohn des Morgens, der

Du einst gefallen von deinem hochherrlichen Erbtheil, Dich,

den die Menschen jetzt als die Verkörperung des Bösen bc-

trachten, beten wir an; und durch unsere Gebete sowie

durch unsere Liebe werden wir Dich, v Satan! zwingen,
daß du noch mit uns deine Knie beugest vor dein Throne
Gottes." Somit scheint der Endzweck dieser Anbetung
der zu sein, den Teufel zu bekehren, und zwar dadurch,

daß man ihm dient und ihn als Gott verehrt. Die Ten-

fclanbetcr sind Spiritnalisten (d. h. Gcisterklopfer)

Ornaten - Handlung Ä

Posamenter aus dem Kanton Solothurn," " -M'BeàV wlàlêL 5 -
Hält eine schöne Auswahl von den schönsten,

weihen Kirchenspitzen zu Alben, Ueberröcken, Al-
tartüchern; fertige Alben, Chvrröcke, auch rothe
und schwarze Chorröcke für Ministranten; ferner
alle Arten Kirchengefäßc und Kirchengewäuder, als:
Kelche, Ciboricn, Monstranzen, Meßkännchen in
fein Silber, versilbert, Zinn und Glas, Traghim-
mcl, Velnms, Chormäntel, Meßgewänder, Cibo-
rien-Mäntelchcn von Stoff und mit Stickerei :e.
Zugleich mache den Tit. HH. Kirchen-Vorstehern
die Anzeige, daß alle Arten alter Kirchen-Gegcn-
stände, die schadhaft oder zerbrochen sind, in kurzer
Zeit von mir hergestellt und bestens reparirt werden.

Im Verlage des Unterzeichneten sind soeben erschienen und in
allen Buchhandlungen vorräthig:
Bergamo's, C. M. von, Ermahnungen im Beichtstuhle.

Aus dem Italienischen frei bearbeitet für deutsche Beicht-
Väter von Alo y s K a rlO hlcr. Dritte Auflage.
8. 16^/2 Bogen, geh. Preis Fr. 2. 15.

Bergamo's Ermahnungen für Beichtväter erscheinen nunmehr in
der dentschen Bearbeitung in dritter Auflage — gewiß ein genügen-
der Beweis für die Vortrefflichkeit des Buches, dem aber auch kaum
ein zweites an die Seite gestellt werden kann. sWir machen bet dieser
Gelegenheit wiederholt darauf aufmerksam, daß Bergamo's Erniah-
nungen nicht nur jüngeren Geistliche», sondern auch ältern Priestern
als ein höchst schätzbares, die verschiedensten Verhältnisse berührendes
Hülfsmittel für den Beichtstuhl empfohlen werden können.

Henrici, Sigmund, die stclim Briefe der geheimen Dffcn-
bannig Johaimis, ausgelegt für unsere Zeit. 8. 7Vz
Bogen, geh. Preis Fr. 1. 30.
Die sieben Briefe der geheimen Offenbarung. Johannis enthalten

für die Christen aller Zeiten eine Reihe von Belehrungen, Tröstungen,
Ermahnungen und Stärkungen, welche der Verfasser schlicht und ge-
meinverständlich darzulegen versuchte, in der Absicht, in diesen Zeiten
einen großen Kampfes zwischen Christenthum und Antichristenthum et-
was zur Ermuthigung und Heiligung der Gläubigen beizutragen. Wir
empfehlen diese'so recht für unsere Tage niedergeschriebenen Predigten
allen Freunden einer edlen und gemüthvollen Lectüre, und bemerken
nur noch, daß der Verfasser den bewährtesten Auslegern, namentlich
dem berühmten Cornelius a Lapide gefolgt ist.

Mainz 1862.

Iran; Kirchheim.

Etzpàlion à Druck von R. 8chn>cnk>imanu in 8ololh»rn.


	

